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Drucksache 17 / 6626
18.4.2024

1Eingegangen: 18.4.2024 / Ausgegeben: 23.5.2024

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Welche neuen Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen bestehen im Vergleich zur Antwort auf die Kleine Anfrage Druck-
sache 17/4025 in welchen Gemeinden im Ostalbkreis?

2.  Wie haben sich Belegung und Kapazitäten der neuen Einrichtungen zur Unter-
bringung von Asylbewerbern und die in der Antwort zur Kleinen Anfrage 
Drucksache 17/4025 genannten Einrichtungen seit Januar 2022 jeweils monat-
lich entwickelt, unter Angabe der Nationalität und des Geschlechts der unter-
gebrachten Personen?

3.  Welche Kosten (Unterhaltungskosten, Mietkosten, Erwerbs- und Renovierungs-
kosten) entstehen bzw. entstanden für welche Einrichtung bzw. Immobilie?

4.		In	welcher	Höhe	fallen	bzw.	fielen	sonstige	Kosten	an,	unter	Abgabe	der	jewei-
ligen Einrichtung und unter Benennung des jeweiligen Kostenpunkts?

18.4.2024

Rupp AfD

Kleine Anfrage
des Abg. Ruben Rupp AfD

und

Antwort
des Ministeriums der Justiz und für Migration

Nachfrage zur Kleinen Anfrage Drucksache17/4025 „Kosten 
und Belegung von Einrichtungen zur Unterbringung von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen im Ostalbkreis“

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e g r ü n d u n g

Nachfrage	zur	Kleinen	Anfrage	Drucksache	17/4025	aufgrund	anhaltenden	öffent
lichen Interesses. In Folge einer dynamischen Migrationssituation sind Aktuali-
sierungen notwendig.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 8. Mai 2024 beantwortet das Ministerium der Justiz und für 
Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

Die Ausführungen zu den nachfolgenden Fragen beruhen auf Abfragen beim 
Landratsamt Ostalbkreis.

1.  Welche neuen Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flücht-
lingen bestehen im Vergleich zur Antwort auf die Kleine Anfrage Drucksache 
17/4025 in welchen Gemeinden im Ostalbkreis?

Zu 1.:

Folgende	Änderungen	haben	 sich	bei	 den	Einrichtungen	der	 vorläufigen	Unter-
bringung im Ostalbkreis seit Beantwortung der Kleinen Anfrage 17/4025 ergeben:

Die Unterkünfte in der Anschlussunterbringung sind dem Landratsamt Ostalb-
kreis nicht bekannt und mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht zu erheben.

2.  Wie haben sich Belegung und Kapazitäten der neuen Einrichtungen zur Unter-
bringung von Asylbewerbern und die in der Antwort zur Kleinen Anfrage Druck-
sache 17/4025 genannten Einrichtungen seit Januar 2022 jeweils monatlich 
entwickelt, unter Angabe der Nationalität und des Geschlechts der unterge-
brachten Personen?

Zu 2.:

Aus der Anlage 1 ist ersichtlich, wie sich die Belegung und Kapazitäten der ein-
zelnen Unterkünfte seit Januar 2022 jeweils monatlich entwickelt haben. Angaben 
zu den Nationalitäten und zum Geschlecht sind nicht möglich, da diese Daten 
nicht vorliegen. Eine Erhebung ist mit einem verhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand nicht möglich.

 

 

 

 
 

Kommune Unterkunftsstatus Aktiv von Aktiv bis einschl. 
Bopfingen Aktiv 24.08.2023   
Bopfingen Aufgelöst 15.03.2022 09.07.2023 
Essingen Neu aktiviert 01.06.2023   
Kirchheim Neu aktiviert 06.12.2023   
Lorch Neu aktiviert 15.06.2023   
Schwäbisch Gmünd Neu aktiviert 14.11.2023   
Schwäbisch Gmünd Aufgelöst 15.09.2022 14.12.2023 

 

 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6626

3

3.  Welche Kosten (Unterhaltungskosten, Mietkosten, Erwerbs- und Renovierungs-
kosten) entstehen bzw. entstanden für welche Einrichtung bzw. Immobilie?

4.		In	welcher	Höhe	fallen	bzw.	fielen	sonstige	Kosten	an,	unter	Abgabe	der	jewei-
ligen Einrichtung und unter Benennung des jeweiligen Kostenpunkts?

Zu 3. und 4.:

Die Anlage 2 weist die Kosten der jeweiligen Einrichtung für die Jahre 2022 und 
2023 auf. Ersichtlich sind dabei die Kostenblöcke für Aufwendungen für Unter-
halt, Miete und Abschreibung sowie für sonstige Kosten für Bewirtschaftung etc.

Gentges
Ministerin der Justiz
und für Migration
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